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1 Der „Conto Energia” bis zum 27. August 2012 
 
Der sogenannte vierte „Conto Energia“, geregelt durch das Ministerialdekret vom 5. Mai 
2011, hätte die Fördertarife für Photovoltaikanlagen, die vom 01/06/2012 bis 31/12/2016 in 
Betrieb gehen, definieren müssen. Das Ziel wäre gewesen, in Italien innerhalb 2016 eine 
kumulierte Photovoltaik-Leistung von 23.000 MW zu installieren. Folglich würden sich die 
Förderkosten zwischen 6 und 7 Milliarden Euro jährlich belaufen.  
Das starke und in dieser Weise nicht vorhergesehene Wachstum des Photovoltaik-Marktes 
hatte zur Folge, dass diese Fördergrenze sehr viel schneller als geplant erreicht wurde. Mit 
der Bestimmung 292/2012/R/EFR hat der GSE erklärt, dass am 12. Juli 2012  die 
vorgesehene Obergrenze von 6 Milliarden Euro  zur Förderung der Photovoltaik erreicht 
wurde.  
Aus diesem Grund haben die verantwortlichen Minister ein neues Dekret erlassen, das den 
Fördermechanismus für Photovoltaikanlagen, die ab 27. August 2012  (45 Tage nach 
Erreichen der vorgesehenen Fördergrenze des vierten „Conto Energia“) in Betrieb gehen 
werden.  
Auf Grund der Tatsache, dass alle Förderungen der erneuerbaren Energien über die Kosten-
Komponente A3 in der Stromrechnung finanziert werden, muss von Seiten der 
Regulierungsbehörde darauf geachtet werden, dass dieser Kostenpunkt für die Bürger nicht 
zu hoch wird. Bereits im ersten Trimester 2012 machte die Komponente A3 laut Autorität für 
Strom und Gas (AEEG) rund 15% der gesamten Kosten in der Stromrechnung aus. 
Größtenteils sind die Kosten der Komponente A3 den erneuerbaren Energien zuzuschreiben 
(87%), der restliche Teil (13%) wird den „assimilierten Energien“ zugeschrieben.  
Das neue Dekret des fünften „Conto Energia“ versucht daher diese Kosten für die Bürger 
einzugrenzen. Des Weiteren wurden bei dessen Ausarbeitung folgende Punkte 
berücksichtigt: 
 

- Die Höhe der Fördertarife in Italien muss an jene der anderen EU-Länder angepasst 

werden (    Abbildung 1) und längerfristig den Markt zur „grid parity“ begleiten; 
 

 

    Abbildung 1: Entwicklung der Fördertarife in un terschiedlichen EU-Staaten (2007-2013)  
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- Die Einführung eines Systems zur Limitierung der jährlichen förderbaren Leistung 
durch Hilfe von Registern ist notwendig. Die jährlich förderbare Leistung soll weiterhin 
hoch bleiben (2-3.000 MW/Jahr) und der Photovoltaik-Markt in Italien soll weltweit an 
zweiter Stelle nach Deutschland bleiben.  

- Es ist notwendig, sich an neuen Anwendungen zu orientieren, welche die 
Energieeffizienz und die Innovationen stimulieren und den KMU Möglichkeiten bieten, 
ihre Energiekosten zu senken;  

- Die jährlichen Förderkosten sollen nicht zu stark angehoben werden, auf maximal 6,7 
Milliarden € jährlich für Photovoltaik, d.h. im fünften „Conto Energia“ werden 700 
Millionen € vorgesehen (anfänglich waren nur 500 Millionen € vorgesehen). 
Anschließend soll der Markt ohne Förderungen auskommen und die „grid parity“ 
erreichen (siehe Abbildung 2).  
 

 

Abbildung 2: Schätzung der Entwicklung der jährlich en Förderspesen in Italien  

 
- Die Nutzung von Energiequellen mit variabler und nicht programmierbarer 

Produktionskurve haben zusätzliche Kosten zur Folge, weil das elektrische Netz 
stabil gehalten werden muss; 

- Es ist notwendig, die Entwicklung der Photovoltaik so zu regeln, dass die 
Förderkosten auf der Stromrechnung kontrolliert werden können;  

- Zur Abdeckung der Kosten für die Verwaltung des Photovoltaik-Fördersystems sollen 
jene aufkommen, die die Förderung in Anspruch nehmen; 

- Das Ansuchen für die Förderungen soll vereinfacht werden. 
 
Aufbauend auf diese Anforderungen wurde nach Absprache mit den Regionen und 
Gemeinden das Dekret zur Förderung der Stromproduktion mittels Photovoltaik (V „Conto 
Energia“) erlassen, das nachfolgend zusammengefasst wird. 
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2 Der fünfte „Conto Energia” 
 

2.1 Einleitung 

Am 10. Juli 2012 wurde im Amtsblatt der Regierung Nr. 159 das Dekret zum fünften „Conto 
Energia“ mit dem Titel „Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 
28, recante incentivazione della produzione di ener gia elettrica da impianti solari 
fotovoltaici” veröffentlicht. Dieses ist ein Durchführungsdekret zum Ministerialdekret vom 5. 
Mai 2011, welches besagt, dass bei Erreichen der jährlichen Fördergrenze von 6 Milliarden € 
die Förderregelung abgeändert werden kann, die Entwicklung des Sektors soll aber auf alle 
Fälle weiterhin unterstützt werden.  
Die Bestimmungen des fünften „Conto Energia“ werden am 27. August 2012 in Kraft 
treten : am 12. Juli 2012 hat der GSE nämlich bekannt gegeben, dass die jährliche 
Fördergrenze von 6 Milliarden € erreicht wurde. Nachdem das Inkrafttreten des neuen 
Dekretes auf 45 Tage nach Erreichen dieser Fördergrenze festgelegt wurde, fällt dieser 
Termin auf den 27/08/12.  
Der fünfte „Conto Energia“ hat ab diesem Startpunkt eine Laufzeit von fünf Semester und 
endet 30 Tage nach Erreichen der jährlichen Fördergrenze von 6,7 Milliarden €. Es werden 
somit zusätzliche 700 Millionen €/Jahr bereitgestellt, mit dem Endziel den Photovoltaik-
Sektor ohne Fördergelder konkurrenzfähig zu machen.  
Laut Artikel 3 des Dekretes, haben folgende Anlagentypologien direkten Anspruch auf die 
Fördertarife (ohne ins Register eingetragen werden zu müssen): 
 

a) Photovoltaikanalgen bis 50 kW , die auf Gebäuden installiert wurden und deren 
Module die gesamte vorher bestehende Eternit- oder Asbestfläche  ersetzten; 

b) Photovoltaikanalgen mit einer Leistung nicht höher als 12 kW ; 
c) Leistungserhöhungen von bestehenden Anlagen, die um eine Erhöhung der 

Leistung von unter 12 kW  ansuchen; 
d) Integrierte Photovoltaikanalgen mit innovativen Eig enschaften , deren jährliche 

Förderkosten bezogen auf ein Semester 50 Millionen €  nicht überschreiten; 
e) Photovoltaikanalgen mir Konzentrator-Technologie, deren jährliche Förderkosten 

bezogen auf ein Semester 50 Millionen €  nicht überschreiten; 
f) Photovoltaikanalgen mit einer Leistung von 12 bis 20 kW  (auch 

Leistungserhöhungen bis zu 20 kW), die einen um 20% verringerten Tarif  anfragen, 
im Vergleich zu jenem Tarif, den Anlagen, die ins Register eingeschrieben sind, 
erhalten würden. 

 
Eines der wichtigsten Neuerungen dieses Dekretes ist die Einführung von Registern für alle 
Photovoltaikanlagen, die nicht unter die vorher aufgelisteten Anlagetypologien fallen. Diese 
erhalten die Fördertarife nur, wenn sie im entsprechenden Register eingetragen sind und in 
eine Position fallen, die innerhalb der maximalen jährlichen Fördergrenze liegt: 
 

a) 1. Register: 140 Millionen € ; 
b) 2. Register: 120 Millionen € ; 
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c) Nachfolgende  Register: 80 Millionen €  pro Register und auf jeden Fall nur bis zum 
Erreichen der Obergrenze von 6,7 Milliarden €/Jahr.  

Sollten nicht alle Ressourcen in einem Semester erschöpft werden, werden diese auf das 
nachfolgende Semester übertragen. Für die Berechnung der bereits erschöpften Fördermittel 
werden alle geförderten Anlagen hergenommen (im Register eingetragen und nicht). Sollten 
die in einen Semester zugeteilten Fördermittel die Fördergrenzen überschreiten, werden die 
zur Verfügung stehenden Fördergrenzen der darauffolgenden Register entsprechend 
gesenkt.  
 

2.2 Einschreibung der Anlage ins Register 

Der Anspruch auf die Fördertarife mittels Eintragung ins Register ist den Bedingungen 
dieses Kapitels und nachfolgender Vorgehensweise untergeordnet.  
Innerhalb 30 Tage nach Inkrafttreten des Dekretes, wird der GSE die Regeln zur 
Einschreibung in die Register veröffentlichen. Nach weiteren 20 Tagen muss der GSE die 
Ausschreibung mit der zur Verfügung stehenden Förderleistung für das erste Semester 
veröffentlichen. Die Förderanfragen müssen fürs erste Semester innerhalb 30 Tage nach 
Veröffentlichung der Ausschreibung eingereicht werden. Für die darauffolgenden Register 
werden die Ausschreibungen vom GSE einmal pro Semester veröffentlicht und dies 
geschihet nach Ende eines Semesters und bleiben für 60 Tage für die Förderansuchen 
geöffnet.  
Das Ansuchen um die Einschreibung ins Register muss vom Besitzer der Baugenehmigung 
beim GSE eingereicht werden. Dabei muss eine Erklärung zum Ersatz einer beeideten 
Bezeugungsurkunde (Notariatsakt) beigelegt werden. Die in der Erklärung einzufügenden 
Informationen sind im Anhang 3-A des Dekretes aufgelistet.  
Innerhalb von 20 Tagen nach Schließung der Register für das laufende Semester, wird der 
GSE die Rangliste veröffentlichen, die aufbauend auf folgenden hierarchisch aufgelisteten 
Prioritätskriterien  erstellt wird: 
 

a) Anlagen auf Gebäuden, deren energetische Zertifizierung  die höchste 
Energieklasse bestätigt; muss mindestens Energieklasse D sein; mit Modulen, die 
eine gesamte Fläche einer eternit- oder asbesthaltigen Abdeckung ersetzen ; 

b) Anlagen auf Gebäuden, deren energetische Zertifizierung  die höchste 
Energieklasse bestätigt; muss mindestens Energieklasse D sein; 

c) Anlagen auf Gebäuden, deren Module die gesamte eternit- oder asbesthaltige 
Abdeckung ersetzen ; 

d) Anlagen, deren wichtigste Komponenten ganzheitlich in einem Land hergestellt 
wurden, das Mitglied der EU/SEE ist; 

e) In kontaminierten Zonen  errichtete Anlagen, insofern die PV-Fläche nicht höher ist 
als die Fläche nicht kontaminierter Grundflächen oder unter Schutz gebrachte 
Flächen, d.h. die Module müssen auf die Dachflächen der dort liegenden Gebäude 
installiert werden, auf Militärflächen, geschlossene Mülldeponien, verlasse ne 
Schottermühlen, geschlossene Stollen ;  

f) Anlagen mit einer Leistung unter 200 kW, die Produktionsstätten  versorgen; 
g) Anlagen realisiert auf Gebäude , Gewächshäuser, Laubengänge, Vordächer, 

Überdachungen, Lärmschutzwände  (in dieser Reihenfolge); 
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h) Alle andere Anlagen , die in Register eingetragen werden müssen. 
 
Im Falle, dass die Geldmittel nicht für alle Anlagen ausreichen, die in einer der vorherigen 
Kategorien fallen, werden folgend weitere Kriterien in entsprechender Reihenfolge 
angewendet:  
 

i. Anlagen, für welche der Betoffene eine Tarifreduzierung von 5%  beantragt, im 
Vergleich zu jenem Tarif, der bei Inbetriebnahme gültig wäre; 

ii. Früheres Datum der Baugenehmigung ; 
iii. Geringere Leistung  der Anlage; 
iv. Früheres Einschreibedatum ins Register . 

 
Um den Anlagen, die sich bereits in Realisierungsphase befinden, Vortritt zu lassen, ist das 
erste Kriterium, betreffend nur das erste Register, der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 
Anlage. Zudem gelten, immer für das erste Register, nicht die Prioritätskriterien von oben a) 
– h), sondern noch jene des vierten „Conto Energia“.  
Es werden nur jene Anlagen zur Förderung zugelassen, die sich nach der Rangliste 
innerhalb der förderbaren Volumina befinden und innerhalb eines Jahres  nach 
Veröffentlichung der Rangliste in Betrieb gehen werden. Die Ranglisten können keinen 
Änderungen unterzogen werden, mit Ausnahme jener des ersten Semesters, bei welcher , 
aufgrund der Löschung der Anlagen aus der Rangliste, Änderungen stattfinden können, die 
unter den vierten „Conto Energia“ fallen.  
Die Übertragung an Dritte ist nur nach Inbetriebnahme der Anlage möglich. 
 

2.3 Die Fördertarife 

Was die Art der Fördertarife betrifft, wird im Dekret zwischen zweierlei Arten unterschieden: 
 

·  Für Anlagen mit einer Nennleistung bis zu 1 MW wird vom GSE ein Einheitstarif  
(tariffa onnicomprensiva) auf die ins Netz eingespeiste Energiemenge ausbezahlt. 
Die Höhe des Einheitstarifes ist abhängig von Leistung und Anlagentypologie, wie in 
den nächsten Kapiteln erklärt werden wird; 

·  Für Anlagen mit einer Nennleistung über 1 MW wird der GSE für die ins Netz 
eingespeiste Energiemenge die Differenz, falls positiv, zwischen den entsprechenden 
Einheitstarif und den stündlich-zonalen Strompreis ausbezahlen. 

 
Für alle Anlagen ist auf die produzierte und eigenverbrauchte Energiemenge ein Zusatztarif 
vorgesehen, der im nachfolgenden „Tarif Eigenverbrauch “ genannt wird.  
 
Zusätzlich zu diesen Fördertarifen sind einige Tariferhöhungen  vorgesehen, die 
untereinander kumulierbar sind und die für die Anlagenkategorien der konventionellen 
Photovoltaikanlagen und der integrierten Photovoltaikanlagen mit innovativen Eigenschaften 
gelten (Konzentrator-Technologie ausgeschlossen). Die unterschiedlichen Tariferhöhungen 
sind nachfolgend aufgelistet: 
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a) Anlagen deren wichtigsten Komponenten  ganzheitlich in einem Staat der EU/SEE 
hergestellt wurden: 

i. 20 €/MWh wenn sie innerhalb 31. Dezember 2013 in Betrieb gehen; 
ii. 10 €/MWh wenn sie innerhalb 31. Dezember 2014 in Betrieb gehen; 
iii. 5 €/MWh wenn sie nach  31. Dezember 2014 in Betrieb gehen.  

 
b) Anlagen auf Gebäuden, deren Module die gesamte Eternit- oder asbesthaltige 

Abdeckung ersetzten: 
i. 30 €/MWh wenn die Leistung geringer als 20 kW ist und 20 €/MWh wenn die 

Leistung höher als 20 kW ist, für Anlagen die innerhalb 31. Dezember 2013 in 
Betrieb gehen; 

ii. 20 €/MWh wenn die Leistung geringer als 20 kW ist und 10 €/MWh wenn die 
Leistung höher als 20 kW ist, für Anlagen die innerhalb 31. Dezember 2014 in 
Betrieb gehen; 

iii. 10 €/MWh wenn die Leistung geringer als 20 kW ist und 5 €/MWh wenn die 
Leistung höher als 20 kW ist, für Anlagen die nach  31. Dezember 2014 in 
Betrieb gehen; 

 
Was die Anlagen betrifft, die in Laubengängen, Gewächshäusern, Lärmschutzwänden, 
Vordächern und Überdachungen  integriert sind, haben diese Anrecht auf einen Fördertarif, 
der sich aus dem Mittelwert der Tarife für „Anlagen auf Gebäuden“ und „Andere Anlagen“ 
ergibt. Denselben Tarif erhalten auch Anlagen, die auf landwirtschaftliche Gebäude  
installiert werden, wenn diese vor Inbetriebnahme der Anlage im Kataster registriert sind.  
Was insbesondere die Gewächshäuser  betrifft, muss das Verhältnis zwischen auf den 
Boden projizierte Photovoltaikfläche und Gesamtfläche der Abdeckung, um diesen 
Fördertarif zu erhalten, nicht höher als 30%  sein, ansonsten erhalten sie den Tarif für 
„andere Anlagen“. Diese Grenze wird auf 50% erhöht für Anlagen auf Gewächshäusern, die 
die Baugenehmigung vor Inkrafttreten des vorliegenden Dekretes erhalten haben.  
Der Fördertarif wird, ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage, über einen Zeitraum 
von 20 Jahre ausbezahlt. Die Höhe des Tarifes wird mit Inbetriebnahme der Anlage 
festgelegt und bleibt für die gesamte Förderperiode mit laufender Währung konstant .  
Bei einer Standortverlegung einer Photovoltaikanlage verliert diese den Anspruch auf die 
Fördertarife.  
Anlagen mit einer Leistung unter 20 kW , die ausschließlich Gleichstrom-Verbraucher  
versorgen, an das Netz angeschlossen sind, aber keine Energie ins Netz  einspeisen, 
können den Tarif Eigenverbrauch  in Anspruch nehmen.  
 
 

2.4 Konventionelle Photovoltaikanlagen 

Die Fördertarife, die für die Anlagenkategorie der konventionellen Photovoltaikanlagen 
vorgesehen sind, können im fünften „Conto Energia“ von folgenden Rechtspersonen in 
Anspruch nehmen:  

a) Natürliche Personen; 
b) Juristische Personen; 
c) Öffentliche Körperschaften; 
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d) Kondominien von Wohneinheiten bzw. Gebäuden. 
 
 
 
Unter die Kategorie der konventionellen Photovoltaikanlagen fallen all jene Anlagen, die 
folgende Kriterien erfüllen: 

a) Die eingesetzten Anlagekomponenten müssen neu gebaut  worden oder nicht in 
anderen Anlagen bereits zum Einsatz gekommen sein und müssen die technischen 
Normen  (siehe Anhang 1-A des Dekretes) einhalten; 

b) Die Photovoltaik-Module müssen mit einer Produktgarantie  gegen Fabrikfehler von 
mindestens 10 Jahre  ausgestattet sein; 

c) Die Module müssen von Unternehmen produziert werden, die Mitglieder in einem 
europäischen Konsortium sind, welches das Recycling  garantiert. Zudem müssen 
die Unternehmen ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagement), OHSAS 18001 
(Arbeitsschutzmanagement) und ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert sein 
und eine Zertifizierung der Produktionsuntersuchung  (Factory Inspection 
Certificate) abgeben, das von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle laut Norm CEI 
82-25 ausgestellt wurde. Diese Anforderung gilt auch für Produzenten von 
Wechselrichtern.  

 
Die Anlagen müssen eine Leistung nicht geringer als 1 kW  haben, müssen an das 
elektrische Netz  oder an kleine Inselnetze über einen einzigen Übergabepunkt 
angeschlossen sein und müssen mit den technischen Normen  (siehe Anhang 1-B des 
Dekretes) konform sein.  
Die Anlagen müssen außerdem mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Anlagen auf Gebäuden, die eine gültige energetische Zertifizierung  besitzen, laut 
entsprechenden regionalen Bestimmungen zur Gebäudezertifizierung oder wenn 
diese nicht vorhanden sind, laut Anhang A des DM vom 26.Juni 2009 – eine 
Eigenerklärung des Besitzers ist nicht gültig; 

b) Anlagen auf Gebäuden, wo die gesamte eternit- oder asbesthaltige Abdeckung 
ersetzt  wurde; 

c) Anlagen, die auf Laubengänge, Gewächshäuser, landwirtschaftliche Geb äude, 
Gebäude mit Produktionszweck, Lärmschutzwände, Vord ächer und 
Überdachungen  installiert werden; 

d) Anlagen auf geschlossene Mülldeponien , geschlossene Schottermühlen oder  
Bergwerke , nicht landwirtschaftliche Flächen, die in Konzessio n eines 
Bodenverbesserungskonsortiums , Anlagen auf Grundflächen in Militärbesitz ; 

e) Bodenanlagen, die innerhalb des Zeitraums und konform den Richtlinien laut Art. 65 
des Gesetzesdekretes vom 24. Jänner 2012 Nr. 27 errichtet wurden, welches die 
Förderung von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftliche Flächen grundsätzlich 
verbietet; 

f) Andere Anlagen, welche die Baugenehmigung innerhalb 27. August 2012 erhalten 
haben. 

 
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fördertarife für konventionelle Photovoltaikanlagen, 
die für die ersten fünf Semester vorgesehen sind:  
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 Anlagen auf Gebäude  Andere Anlagen  
Leistung s-

intervall 
Einheitstarif 

Tarif 
Eigenverbrauch 

Einheitstarif 
Tarif 

Eigenverbrauch 

[kW] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 3 208 126 201 119 
3<P� 20 196 114 189 107 

20<P� 200 175 93 168 86 
200<P� 1000 142 60 135 53 

1000<P� 5000 126 44 120 38 
P>5000 119 37 113 31 

Tabelle 1: Fördertarife für konventionelle Photovol taikanlagen, die im ersten Semester in 
Betrieb gehen werden.  

 
 Anlagen auf Gebäude  Andere Anlagen  

Leistung s-
intervall 

Einheitstarif 
Tarif 

Eigenverbrauch 
Einheitstarif 

Tarif 
Eigenverbrauch 

[kW] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 3 182 100 176 94 
3<P� 20 171 89 165 83 

20<P� 200 157 75 151 69 
200<P� 1000 130 48 124 42 

1000<P� 5000 118 36 113 31 
P>5000 112 30 106 24 

Tabelle 2: Fördertarife für konventionelle Photovol taikanlagen, die im zweiten Semester in 
Betrieb gehen werden.  

 
 Anlagen auf Gebäude  Andere Anlagen  

Leistung s-
intervall 

Einheitstarif 
Tarif 

Eigenverbrauch 
Einheitstarif 

Tarif 
Eigenverbrauch 

[kW] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 3 157 75 152 70 
3<P� 20 149 67 144 62 

20<P� 200 141 59 136 54 
200<P� 1000 118 36 113 31 

1000<P� 5000 110 28 106 24 
P>5000 104 22 99 17 

Tabelle 3: Fördertarife für konventionelle Photovol taikanlagen, die im dritten Semester in 
Betrieb gehen werden.  
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 Anlagen auf Gebäude  Andere Anlagen  
Leistung s-

intervall 
Einheitstarif 

Tarif 
Eigenverbrauch 

Einheitstarif 
Tarif 

Eigenverbrauch 

[kW] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 3 144 62 140 58 
3<P� 20 137 55 133 51 

20<P� 200 131 49 126 44 
200<P� 1000 111 29 107 25 

1000<P� 5000 105 23 101 19 
P>5000 99 17 95 13 

Tabelle 4: Fördertarife für konventionelle Photovol taikanlagen, die im vierten Semester in 
Betrieb gehen werden.  

 
 Anlagen auf Gebäude  Andere Anlagen  

Leistung s-
intervall 

Einheitstarif 
Tarif 

Eigenverbrauch 
Einheitstarif 

Tarif 
Eigenverbrauch 

[kW] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 3 133 51 130 48 
3<P� 20 128 46 124 42 

20<P� 200 122 40 118 36 
200<P� 1000 106 24 102 20 

1000<P� 5000 100 18 97 15 
P>5000 95 13 92 10 

Tabelle 5: Fördertarife für konventionelle Photovol taikanlagen, die im fünften Semester in 
Betrieb gehen werden.  

 
Bei den Anlagen, die in den darauffolgenden Semestern in Betrieb gehen werden, wird eine 
Reduzierung von 15% pro Semester vorgenommen.  
 

2.5 Integrierte Photovoltaikanlagen mit innovativen  Eigenschaften 

Die Fördertarife, die für die Kategorie der integrierten Anlagen mit innovativen Eigenschaften 
vorgesehen sind, können von folgenden Rechtspersonen in Anspruch genommen werden: 

a) Natürliche Personen; 
b) Kondominien von Wohneinheiten bzw. Gebäuden. 

 
Um Anrecht auf die Fördertarife dieser Kategorie zu haben, dürfen die Anlagen nicht mit 
konventionellen Modulen, sondern müssen mit speziellen Komponenten  ausgestattet sein, 
die eigens für die Integration und den Ersatz von architektonischen Elementen entwickelt 
wurden und des Weiteren folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Nominalleistung nicht geringer als 1 kW und nicht höher als 5 MW; 
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b) Realisiert mit Modulen und Komponenten, welche die im Anhang 4  des Dekretes 
beschriebenen Konstruktions- und Installationsanforderungen erfüllen (Anhang 4 
enthält die Beschreibung der innovativen Eigenschaften  für diese 
Analgenkategorie); 

c) Folgende Anforderungen erfüllen: 
i. Die eingesetzten Anlagekomponenten müssen neu gebaut  worden oder nicht 

in anderen Anlagen bereits zum Einsatz gekommen sein und müssen die 
technischen Normen  (siehe Anhang 1-A des Dekretes) einhalten; 

ii. Die Module müssen von Unternehmen produziert werden, die ISO 9001:2008 
(Qualitätsmanagement), OHSAS 18001 (Arbeitsschutzmanagement) und ISO 
14001 (Umweltmanagement) zertifiziert sind und die eine Zertifizierung der 
Produktionsuntersuchung  (Factory Inspection Certificate) aufweisen 
können, das von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle laut Norm CEI 82-25 
ausgestellt wurde. Diese Anforderung gilt auch für Produzenten von 
Wechselrichtern. 

d) Die Anlage muss an das elektrische Netz  oder an kleine Inselnetze über einen 
einzigen Übergabepunkt angeschlossen sein und muss konform mit den 
technischen Normen  (siehe Anhang 1-B des Dekretes) sein. 

 
Der GSE hat für diese Anlagenkategorie einen speziellen Leitfaden mit dem Titel „Guida alle 
applicazioni innovative finalizzate all’integrazion e architettonica del fotovoltaico “ 
ausgearbeitet. Dieser und seine Aktualisierungen können von der Homepage des GSE 
heruntergeladen werden.  
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fördertarife für integrierte Photovoltaikanlagen mit 
innovative Eigenschaften, die für die ersten fünf Semester vorgesehen sind: 
 

Leistungsintervall Einheitstarif Tarif Eigenverbrauch  

[kW]  [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 20 288 186 
20<P� 200 276 174 

P>200 255 153 

Tabelle 6: Fördertarife für integrierte Photovoltai kanlagen mit innovativen Eigenschaften, die 
im ersten Semester in Betrieb gehen werden.  

 

Leistungsintervall Einheitstarif Tarif Eigenverbrauch  

[kW] [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 20 242 160 
20<P� 200 231 149 

P>200 217 135 

Tabelle 7: Fördertarife für integrierte Photovoltai kanlagen mit innovativen Eigenschaften, die 
im zweiten Semester in Betrieb gehen werden.  
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Leistungsintervall Einheitstarif Tarif Eigenverbrauch  

[kW] [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 20 218 144 
20<P� 200 208 164 

P>200 195 121 

Tabelle 8: Fördertarife für integrierte Photovoltai kanlagen mit innovativen Eigenschaften, die 
im dritten Semester in Betrieb gehen werden.  

 

Leistungsintervall Einheitstarif Tarif Eigenverbrauch  

[kW]  [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 20 196 130 
20<P� 200 187 121 

P>200 176 109 

Tabelle 9: Fördertarife für integrierte Photovoltai kanlagen mit innovativen Eigenschaften, die 
im vierten Semester in Betrieb gehen werden.  

 

Leistungsintervall Einheitstarif Tarif Eigenverbrauch  

[kW]  [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 20 176 117 
20<P� 200 169 109 

P>200 158 98 

Tabelle 10: Fördertarife für integrierte Photovolta ikanlagen mit innovativen Eigenschaften, die 
im fünften Semester in Betrieb gehen werden.  

 
Bei den Anlagen, die in den darauffolgenden Semestern in Betrieb gehen werden, wird eine 
Reduzierung von 15% pro Semester vorgenommen.  
 

2.6 Photovoltaikanalgen mit Konzentrator-Technologi e 

Die Fördertarife, die für die Kategorie der Photovoltaikanalgen mit Konzentrator-Technologie 
vorgesehen sind, können von folgenden Rechtspersonen in Anspruch genommen werden: 

a) Juristische Personen; 
b) Öffentliche Körperschaften. 

 
Um Anrecht auf die Fördertarife dieser Kategorie zu haben, müssen die Anlagen folgende 
Bedingungen erfüllen:  

a) Nominalleistung nicht geringer als 1 kW und nicht höher als 5 MW; 
b) Konform zu den technischen Normen , die im Anhang 1-A des Dekretes zum fünften 

„Conto Energia“ aufgelistet sind und zu den Bestimmungen des Art. 10 des 
Legislativdekretes Nr. 28 von 2011, wo anwendbar; insbesondere müssen die 
Module laut Norm CEI EN 62108 zertifiziert sein;  
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c) Der Konzentrationsfaktor muss mindestens 10  betragen; bei den Analgen mit einem 
Konzentrationsfaktor zwischen  3 und 10 , werden die Tarife, im Vergleich zu den 
Tarifen dieser Anlagenkategorie, um 10% reduziert  (siehe folgende Tabellen); 
Anlagen mit einem Konzentrationsfaktor von weniger als 3  werden konventionellen 
Anlagen gleichgestellt und unterliegen folglich diesen Bestimmungen zu den  
Ansuchen.  

d) Die eingesetzten Module müssen neu konstruiert  worden sein und müssen die 
technischen Normen  (siehe Anhang 1-A des Dekretes) erfüllen;  

 
Die Photovoltaik-Module müssen mit einer Produktgarantie gegen Fabrikfehler von 
mindestens 10 Jahre  ausgestattet sein. Zusätzlich muss der Produzent in Besitz der 
Zertifizierungen ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 14001 und der Zertifizierung der 
Produktionsuntersuchung (Factory Inspection Certificate) sein, das von einer akkreditierten 
Zertifizierungsstelle laut Norm CEI 82-25 ausgestellt wurde. Die restlichen 
Anlagekomponenten müssen die im Anhang 1-A des Dekretes beschrieben technischen 
Anforderungen  erfüllen.  
 
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fördertarife Photovoltaikanlagen mit Konzentrator-
Technologie, die für die ersten fünf Semester vorgesehen sind:  
 

Leistungsintervall Einheitstarif Tarif Eigenverbrauch  

[kW] [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 200 259 157 
200<P� 1000 238 136 

P>1000 205 103 

Tabelle 11: Fördertarife für Photovoltaikanlagen mi t Konzentrator-Technologie, die im ersten 
Semester in Betrieb gehen werden.  

 
Leistungsintervall Einheitstarif Tarif Eigenverbrauch  

[kW]  [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 200 215 133 
200<P� 1000 201 119 

P>1000 174 92 

Tabelle 12: Fördertarife für Photovoltaikanlagen mi t Konzentrator-Technologie, die im zweiten 
Semester in Betrieb gehen werden.  

 
Leistungsintervall Einheitstarif Tarif Eigenverbrauch  

[kW]  [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 200 194 120 
200<P� 1000 181 107 

P>1000 157 83 

Tabelle 13: Fördertarife für Photovoltaikanlagen mi t Konzentrator-Technologie, die im dritten 
Semester in Betrieb gehen werden.  
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Leistungsintervall Einheitstarif Tarif Eigenverbrauch  

[kW]  [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 200 174 108 
200<P� 1000 163 96 

P>1000 141 75 

Tabelle 14: Fördertarife für Photovoltaikanlagen mi t Konzentrator-Technologie, die im vierten 
Semester in Betrieb gehen werden.  

 

Leistungsintervall Einheitstarif Tarif Eigenverbrauch  

[kW]  [€/MWh] [€/MWh] 

1� P� 200 157 97 
200<P� 1000 146 87 

P>1000 127 67 

Tabelle 15: Fördertarife für Photovoltaikanlagen mi t Konzentrator-Technologie, die im fünften 
Semester in Betrieb gehen werden.  

 
Bei den Anlagen, die in den darauffolgenden Semestern in Betrieb gehen werden, wird eine 
Reduzierung von 15% pro Semester vorgenommen.  
 

2.7 Fixe und variable Verwaltungsspesen 

Mit diesem neuen Förderdekret der Stromproduktion aus Photovoltaik wurden auch 
Neuerungen zu den Verwaltungskosten eingeführt, die zu Lasten des Antragstellers gehen. 
Bei Anfrage um die Fördertarife für Anlagen, die nicht ins Register eingetragen werden 
müssen, bzw. bei Anfrage um Einschreibung ins Register für alle anderen Anlagen, muss der 
Antragsteller fixe Verwaltungsspesen von 3 €/kW für Anlagen unter 20 kW und 2 €/kW für 
jede weitere kW an Leistung darüber bezahlen.  
Zudem zur Abdeckung der Kosten für die Verwaltung, Untersuchung und Kontrolle , die 
beim GSE anfallen, ist der Antragsteller verpflichtet variable Spesen von 0,05 c€ für jede 
geförderte kWh Energie abzugeben.  
 

2.8 Kumulierbarkeit der Förderung 

Die Fördertarife dieses Dekretes sind mit öffentlichen Unterstützungen und Beiträgen 
generell bis zu 30% kumulierbar, und zwar bei der Errichtung folgender Photovoltaikanlagen: 

a) Anlagen auf Gebäuden  mit einer Nennleistung unter 20 kW ; 
b) Anlagen auf öffentlichen Gebäuden bzw. auf Gebäuden, die in Besitz von nicht 

gewinnbringenden Organisationen und von sozialem Nutzen sind; 
c) Anlagen, die in kontaminierten Zonen  errichtet werden, in denen 

Bonifizierungsmaßnahmen  durchgeführt werden; 
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d) Integrierte Anlagen mit innovativen Eigenschaften ; 
e) Anlagen mit Konzentrator-Technologie ; 
f) Anlagen auf öffentlichen Schulen  (Kapitalbeitrag bis zu 60%). 

 
Die Fördertarife dieses Dekretes sind alternativ zu folgenden Erleichterungen, d.h. die 
folgenden Betriebsmodalitäten der Anlagen können nicht gleichzeitig mit den Fördertarifen in 
Anspruch genommen werden:  

a) Stromtausch vor Ort  (scambio sul posto) kann vom Anlagenbetreiber alternativ zu 
den Fördertarifen angesucht werden, sei es während oder nach der Förderperiode; 

b) Stromverkauf  zu den von der Autorität (AEEG) geregelten Konditionen (ritiro 
dedicato) für Anlagen mit einer Leistung bis zu 1 MW.  

 

2.9 Untersuchungen und Kontrollen 

Der GSE wird Kontrollen durchführen, um die Richtigkeit der in den Fördergesuchen 
angegebenen Informationen zu überprüfen. Sollten falsche Angaben gegeben worden sein, 
wird dem Verantwortlichen das Recht auf Nutzung der Förderungen zur Energieproduktion 
aus erneuerbaren Energien entzogen.  
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3 Ergebnisse des „Conto Energia” bis heute 
 
Bis Mitte Juli (23.07.2012) wurden in Italien mit dem sogenannten Fördermechanismus 
„Conto Energia“ (ersten bis vierten) mehr als 408 Tausend Photovoltaikanlagen gefördert. 
Die installierte Gesamtleistung betrug laut Daten des GSE knapp über 14.600 MW.  
 

 
Abbildung 3: Anzahl der Photovoltaikanlagen in Ital ien am 23/07/12 mit Unterteilung in 
Leistungsklassen.  

 
 

 
Abbildung 4: Installierte Gesamtleistung [MW] der P hotovoltaikanlagen in Italien am 23/07/12 
mit Unterteilung in Leistungsklassen.  
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Was die Verteilung der Anlagen auf die Regionen betrifft, bleibt die Lombardei mit 56.900 
installierten Anlagen Spitzenreiter. Es folgen Venezien mit 53.600 Anlagen und Emilia 
Romagna mit 36.560 Anlagen.  
Was die installierte Leistung betrifft, ist Apulien mit 2.276 MW Spitzenreiter, gefolgt von 
Venezien mit 1.484 MW und Emilia Romagna mit 1.374 MW.  
Werden nur die Provinzen des Nord- Osten von Italien betrachtet (siehe Abbildung 5), fällt 
auf, dass sich die Provinz Bozen unter den Provinzen mit der höchsten installierten Leistung 
befindet: am 23/07/2012 waren in Südtirol 6.550 Photovoltaikanlagen mit einer 
Gesamtleistung von 202.760 kW installiert.  
 

 

Abbildung 5: Anzahl und Gesamtleistung der Photovol taikanlagen in den Provinzen Nord-
Osten von Italien am 23/07/2012.  

 
 
Wird hingegen die installierte Leistung pro Einwohner untersucht, geht hervor, dass Südtirol 
sich über den nationalen Durchschnitt befindet (siehe Abbildung 6), obwohl es die 
nördlichste Provinz Italiens ist.  
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Abbildung 6: Vergleich der installierten Leistung p ro Einwohner zwischen Italien und Südtirol 
(23/07/2012). 
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4 Dokumentation 
 

4.1 Links und Dokumente zum Herunterladen 

 
- Gesetzesdekret zum fünften “Conto Energia”: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-5-luglio-2012-
Incentivi_per-energia-da-fonte-fotovoltaica.pdf 
 

- Aktualisierte Daten bezüglich Photovoltaik in Italien: 
http://atlasole.gse.it/atlasole/ 
 

- Weitere Informationen: 
www.gse.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument dient dazu, einen generellen Überblick über die neuesten 
Durchführungsverordnungen der italienischen Regierung in Sachen Förderung von 
erneuerbaren Energien zu geben. 

Dieses Dokument hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und der Verfasser übernimmt 
keine rechtliche Haftung für den Inhalt. Übersetzungsunstimmigkeiten werden nicht 
ausgeschlossen.  

Für verbindliche Informationen konsultieren Sie immer den Gesetzestext. 


